
 

  
  

 
  

    
   

 

   
 

  
 

 
       

  
  

      

 

   
 

      
   

     

  

 
 

   

 
   

  
 

 
  

 

  
    

 

  
 

  
  

   

  

     
   

Analysen und Stellungnahmen 5/2021 

Prioritäten für eine entwicklungsfreundliche Ausgestaltung des 
CO2-Grenzausgleichsmechanismus der EU 

Zusammenfassung 

Am 14. Juli 2021 hat die EU-Kommission den CO2-
Grenzausgleichsmechanismus (Carbon Border Adjustment 
Mechanism, CBAM) als Teil ihres klimapolitischen Fit-for-
55-Pakets vorgestellt. Die EU-Kommission hatte dieses 
handelspolitische Instrument 2019 im Rahmen des Green 
Deals angekündigt, um ambitioniertere klimapolitische Ziele 
umsetzen zu können, ohne dass energieintensive Sektoren 
ihre Emissionen ins Ausland verlagern (Carbon Leakage). Die 
CBAM-Vorlage sieht vor, Einfuhren in bestimmten energie-
intensiven EU-Sektoren mit einer zum CO2-Gehalt proporti-
onalen Abgabe zu belasten: Der CBAM-Entwurf erweitert 
das bestehende EU-Emissionshandelssystem dahingehend, 
dass Importeure für im Ausland erworbene Güter aus beson-
ders energieintensiven Sektoren (Stahl, Zement, Strom, 
Dünger und Aluminium) zum Kauf von CO2-Zertifikaten auf 
Basis von Emissionsdaten aus dem Ausland verpflichtet 
werden. Der CBAM soll vor allem eine ambitionierte 
Klimapolitik der EU befördern. Doch die aktuelle EU-Vorlage 
erweckt den Eindruck, dass es in erster Linie um die Verbes-
serung der heimischen Wettbewerbsfähigkeit geht – auf 
Kosten klimapolitischer Effektivität und auch auf Kosten ei-
ner entwicklungspolitischen Perspektive. 

Die Gesetzesvorlage muss nun im Detail durch die EU-
Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament ausbuchsta-
biert werden. Dabei müssen neben der klimapolitischen Effek-
tivität und der Vereinbarkeit mit WTO-Recht die Auswirkun-
gen auf die europäischen Handelspartner und insbesondere 

auch die armen Entwicklungsländer berücksichtigt wer-
den. Für viele Entwicklungsländer sind infolge des CBAM 
zusätzliche Exportkosten zu erwarten. Die EU sollte die da-
mit verbundenen Nachteile für Entwicklungsländer sorg-
fältig bewerten und auf eine entwicklungsfreundliche Aus-
gestaltung des CBAM hinwirken. Der CBAM sollte im wei-
teren Gesetzgebungsverfahren der EU entsprechend nach-
gebessert werden. 

• Die EU muss sicherstellen, dass arme Länder nicht ne-
gativ vom CO2-Grenzausgleich belastet werden. Least 
Developed Countries (LDCs) sollten vom CBAM ausge-
nommen bleiben. 

• Die EU sollte die vom CBAM betroffenen Entwick-
lungsländer gezielt unterstützen, z. B. durch Kapazi-
tätsaufbau in Bezug auf die Umsetzung des CBAM und 
Möglichkeiten der CO2-Minderung in den betroffenen 
Sektoren. 

• Die EU sollte Partnerländer mit niedrigen und mittleren 
Einkommen bei der Dekarbonisierung ihrer Ferti-
gungsindustrien unterstützen. 

• Die EU sollte die Einnahmen des CO2-Grenzausgleichs 
im Sinne eines revenue recyclings überwiegend für kli-
mapolitische Zwecke im Ausland verausgaben. 

• Bei der Weiterentwicklung des CBAM sollten die betroffe-
nen Länder durch Konsultationen und diplomatischen 
Austausch zukünftig stärker eingebunden werden. 



 

  

   
  

   
  

   
   

   
     

    
    

 
  

  
 

   

 
  

    
   

   
 

  
 

  
 

   
 

    
 

   
 

   
 

 

 

  

       
   

     
    

   
  

     
   

  
   

    
    

    
  

   
  

   

  

 
 

 
 

   

 
 

  

 
  

 
 

  
   

      
 

   
 

 
   

  

   
   

   
     

    
  

  
    

    
  

    

    
 

 

 
  

 

 
     

 
 

  
  

Prioritäten für eine entwicklungsfreundliche Ausgestaltung des CO2-Grenzausgleichsmechanismus der EU 

Auswirkungen auf Entwicklungsländer 

Exporte von Entwicklungsländern (definiert laut aktueller 
OECD-DAC-Liste) in die EU im Wert von mehr als 33 Milliar-
den US Dollar könnten von der CBAM-Abgabe betroffen sein. 
Die Finnische Zentralbank schätzt, dass ein CBAM von 28 US 
Dollar pro importierter Tonne CO2 einem durchschnittlichen 
Importzoll von zwei Prozent entspricht. Je nach Exportmix des 
Entwicklungslandes könnte die EU-Abgabe höher oder nied-
riger sein; Importe aus Indien beispielsweise würden mit einer 
Abgabe von vier Prozent belegt. Wenn der Kohlenstoffpreis 
z. B. auf 75 US Dollar steigt, um laut IFW den Anstieg der glo-
balen Temperaturen unter zwei Grad Celsius halten zu kön-
nen, würde auch die Abgabe entsprechend um das rund Drei-
fache steigen (Lowe, 2021). 

Der CBAM trifft Entwicklungsländer insbesondere dann stark, 
wenn sie in den CBAM-relevanten Sektoren viele emissions-
intensive Exporte in die EU verzeichnen. Handelsdaten (2019) 
zu EU-Einfuhren aus Entwicklungsländern in relevanten Sek-
toren (auf CN-Basis entsprechend der CBAM-Vorlage) zeigen, 
dass jeweils mehrere Upper-Middle Income Countries (UMIC) 
und Lower-Middle Income Countries (LMIC) unter den zehn 
führenden Einfuhrländern der EU sind (siehe Abbildung 1 für 
eine Darstellung der beiden Sektoren, in denen die meisten 
LMICs betroffen sind): 

Eisen- und Stahl: 1. Russland (UMIC), 2. Türkei (UMIC), 3. Uk-
raine (LMIC), 4. China (UMIC), 6. Indien (LMIC), 7. Brasilien 
(UMIC), 9. Serbien (UMIC); darüber hinaus wären auch z. B. 
Zimbabwe und Sambia betroffen. 

Zement: 1. Türkei (UMIC), 2. Ukraine (LMIC), 3. Belarus 
(UMIC), 4. Kolumbien (UMIC), 5. Algerien (LMIC), 6. Marokko 
(LMIC), 7. Bosnien-Herzegowina (UMIC), 8. Albanien (UMIC), 
9. Tunesien (LMIC). 

Strom: 2. Russland (UMIC), 3. Serbien (UMIC), 5. Ukraine 
(LMIC), 6. Bosnien-Herzegowina (UMIC), 7. Nordmazedonien 
(UMIC), 8. Albanien (UMIC), 9. Türkei (UMIC), 10. Belarus 
(UMIC). 

Düngemittel: 1. Russland (UMIC), 2. Ägypten (LMIC), 3. Al-
gerien (LMIC), 4. Marokko (LMIC), 5. Belarus (UMIC), 8. Ukra-
ine (LMIC), 9. Türkei (UMIC). 

Aluminium: 2. Russland (UMIC), 4. China (UMIC), 6. Mosam-
bik (LDC), 8. Türkei (UMIC), 10. Ägypten (LMIC); andere po-
tenziell betroffene Länder sind Guinea (LDC), Sierra Leone 
(LDC), Ghana (LMIC) und Kamerun (LMIC). 

Inwieweit sind Least Developed Countries (LDCs) betroffen? Die 
LDCs machen weniger als 0,1 Prozent der Importe in die EU 
bei Eisen und Stahl, Düngemitteln und Zement aus. Doch es 
gibt Ausnahmen: Mosambik kommt für mehr als sieben Pro-
zent der EU-Importe von Aluminium auf; mehr als 50 Prozent 
der mosambikanischen Aluminiumexporte gehen in die EU. 
Und auch wenn CBAM-relevante Exporte aus LDCs begrenzt 
sind, kann umgekehrt die relative Bedeutung dieser Exporte 
für LDCs relativ groß sein. Im Senegal tragen laut EU-
Kommission etwa die Exporte von Düngemitteln in die EU zu 
ca. zwei bis fünf Prozent des BSP bei. LDCs können nicht nur 
direkt, sondern auch indirekt vom CBAM betroffen sein: 

Rohstoffe aus einem LDC können Bestandteile eines aus ei-
nem anderen Land exportierten Endprodukts sein, das an 
der EU-Grenze dem CBAM unterliegt. 

Auch jenseits der LDCs sollte die EU die CBAM-Effekte auf 
Entwicklungsländer prüfen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die Kosten für die Einhaltung des CBAM in ärmeren 
Ländern höher sein werden als in Industrieländern, wo Re-
gierungen und Unternehmen mehr Kapazitäten und besse-
ren Zugang zu relevanten Zertifizierungsstellen und Daten 
haben, z. B. über die Kohlenstoffintensität der Produktion, 
die für die Identifizierung des in den Exporten in die EU ein-
gebetteten CO2 benötigt werden. 

Bei der Ausarbeitung der CBAM-Vorlage durch die EU-
Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament sollte aus 
einer entwicklungspolitischen Perspektive (Brandi und 
Dröge, 2021) der Fokus auf (1) Ausnahmen für Entwick-
lungsländer und (2) einer Verwendung der CBAM-
Einnahmen für Klimaschutz liegen. 

1) Ausnahmen für Entwicklungsländer 

Die Kommission sollte den CBAM-Auswirkungen auf Ent-
wicklungsländer Rechnung tragen und besonders arme Län-
der vom CBAM ausnehmen. Die EU-Vorlage sieht allerdings 
keine Ausnahmen für Entwicklungsländer vor, noch nicht ein-
mal für LDCs. Hier sollte die EU den CBAM anpassen, auch im 
Lichte des Gerechtigkeitsprinzips der UN-Klimarahmen-
konvention (Common but Differentiated Responsibilities) und 
der sog. Ermächtigungsklausel (Enabling Clause) in der WTO, 
die es erlaubt, Entwicklungsländern eine Sonder- und Vor-
zugsbehandlung (Special and Differential Treatment) zu ge-
währen. 

CBAM sollte wichtige Ziele zur Unterstützung armer Länder 
nicht konterkarieren (z. B. UNCTAD, 2021). So sehen die 
Sustainable Development Goals z. B. eine Steigerung der Ex-
porte aus LDCs vor (SDG 17) und durch die Everything But 
Arms-Regelung der EU haben LDCs zoll- und quotenfreien Zu-
gang zum EU-Markt. Die EU sollte daher eine generelle 
CBAM-Ausnahme für LDCs einführen. Eine solche Ausnahme 
sieht auch der aktuelle Entwurf der Demokraten für einen CO2-
Grenzausgleich in den Vereinigten Staaten vor (Fair, Affordable, 
Innovative, and Resilient Transition and Competition Act). 

Ausnahmen für weitere Länder mit niedrigen bis mittleren 
Einkommen werfen kompliziertere Fragen auf. Eine pau-
schale Befreiung vom CBAM könnte die Anreize für den 
Übergang zu kohlenstoffärmeren Produktionsmethoden 
vermindern; aber eine vollständige Anwendung des EU-
CBAM könnte aufstrebende Industrien in Entwicklungslän-
dern unfair benachteiligen. Ein Ansatzpunkt wäre die Ein-
führung einer de minimis-Klausel für Niedrigeinkommens-
länder und LMICs: Wer sehr wenige der relevanten Güter in 
die EU liefert, würde beim CBAM dann außen vor sein. 

Um zu verhindern, dass emissionsintensive Produktion in 
arme Länder verlagert wird, um den EU-CBAM zu umgehen, 
sollte die EU Schutzbestimmungen (safeguards) ausarbeiten 
(Lowe, 2021); diese könnten z. B. im Falle eines Anstiegs be-
stimmter Importe aus einem vom CBAM ausgenommenen 
Land in Kraft treten. 
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Abbildung 1: CBAM-relevante Einfuhren der EU (Menge in Tsd. Tonnen, 2019) 
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2) CBAM-Einnahmen für Klimaschutz 

Die EU-Vorlage sieht vor, dass die ab 2026 durch den CBAM 
generierten Einnahmen weitestgehend dem EU-Haushalt 
zufließen werden. Die Nutzung von Einnahmen für be-
stimmte Zwecke (z. B. für Klimaschutz im In- oder Ausland 
im Sinne eines revenue recyclings) wird nicht erwähnt. Hier 
muss die EU nachbessern. Der größte Teil der CBAM-
Einnahmen sollte für Dekarbonisierung und Anpassungs-
maßnahmen in vom CBAM betroffenen Ländern mit niedri-
gen und mittleren Einkommen eingesetzt werden, ggfs. 
auch in Ländern mit hohen Einkommen, durch die der 
CBAM Einnahmen generiert. Ein weiterer substanzieller Teil 
der CBAM-Einnahmen sollte zusätzlicher Klimafinanzierung 
dienen, d.h. für die Unterstützung von Minderung und An-
passung sowie zur Bewältigung von Schäden und Verlusten 
in Ländern mit niedrigen Einkommen eingesetzt werden, 
die aber nicht unbedingt vom CBAM betroffen sind (Gläser 
et al., 2021). Dafür sprechen folgende Gründe: 

Erstens ist revenue recycling mit einem Fokus auf arme Län-
der aus einer Gerechtigkeitsperspektive zentral. Ohne Inves-
titionen im Ausland würde der Eindruck vorherrschen, dass 

die EU sich einen unfairen Wettbewerbsvorteil auf Kosten 
anderer Länder verschafft. Die EU sollte insbesondere die 
durch den CBAM in armen Ländern entstehenden negativen 
Effekte ausgleichen. Diese Länder haben am wenigsten zur 
Klimakrise beigetragen und sind gleichzeitig am stärksten 
von ihr betroffen und würden durch CBAM noch zusätzlich 
in ihrer Wettbewerbsfähigkeit getroffen. 

Zweitens ist die Verwendung der CBAM-Mittel für die För-
derung klimafreundlicher Transformationspfade in Ent-
wicklungsländern ein wichtiger Schritt, um die internatio-
nale Akzeptanz des CBAM zu verbessern. So kann die EU un-
terstreichen, dass sie CBAM nicht als handelspolitisches 
Strafinstrument versteht, sondern als globaler Akteur ein 
kooperativer Partner ist und bleibt – im Klimaschutz und in 
der Handelspolitik. Das ist essenziell, um Spannungen und 
eine Sanktionsdynamik im Handelssystem zu minimieren 
und zugleich die klimapolitische Glaubwürdigkeit und den 
Führungsanspruch der EU im Kontext der multilateralen 
Klimapolitik zu stärken. 

Drittens kann revenue recycling eine Argumentationshilfe für 
die EU sein, dass der CBAM WTO-kompatibel ist (im Sinne des 



 
 

 

  
   

 

 

   
  

  
       

  
   

  
   

   

   
   

    
   

  
      

   
  

 
  

      

  
  

   
 

 
  

 

   
 

   

 

   
 

  

 
 

  

    
  

  

  
    

 
  

        
 

       

    

      

  

 

  
 

  
  

   
      

Prioritäten für eine entwicklungsfreundliche Ausgestaltung des CO2-Grenzausgleichsmechanismus der EU 

GATT Art. XX, der einfordert, dass die handelspolitische Maß-
nahme Umweltzwecken dient und kein versteckter Protekti-
onismus ist). Außerdem würde durch eine Verwendung der 
CBAM-Einnahmen für den Klimaschutz das Ziel der Dekarbo-
nisierung weltweit schneller vorangebracht; die klimapoliti-
sche Effektivität des CBAM würde also verstärkt. 

Wie könnte ein solches revenue recycling ausgestaltet werden? 
Eine Option ist die Einführung eines Investitionsfonds, auf 
den betroffene Entwicklungsländer zugreifen können. Der 
Fonds, der von einer internationalen Finanzinstitution wie 
dem Green Climate Fund oder der Weltbank verwaltet werden 
könnte, würde den Zugang zu zinsgünstigen Krediten und 
anderen Finanzierungsmitteln wie Zuschüssen (und Unter-
stützung) für Forschung und Entwicklung fördern und damit 
Investitionen in die Modernisierung der Industrie und der 
Stromerzeugung stärken (z. B. Gläser et al., 2021). 

Eine andere Möglichkeit für die EU, aber auch für Deutschland 
und andere (einzelne) EU-Mitgliedstaaten ist der Aufbau bila-
teraler Klimapartnerschaften mit Ländern mit niedrigen und 
mittleren Einkommen (Bauer et al., im Erscheinen). Diese 
Partnerschaften würden die grüne Transformation unterstüt-
zen, z. B. durch Förderung der Dekarbonisierung der Ferti-
gungsindustrie oder Investitionen in grünere Produktion, den 
Ausbau von erneuerbaren Energien sowie Kapazitätsaufbau 
und technische Unterstützung. Im Unterschied zu einem In-
vestitionsfonds, der den Fokus auf die Nutzung eines größe-
ren und damit diffuseren Topfes legt, ermöglichen Klimapart-
nerschaften, z. B. im Rahmen der NDC Partnership, eine ge-

Literatur 

zielte Zusammenarbeit mit den relevanten Ländern, insbe-
sondere auch im Kontext der Handelsbeziehungen und des 
CBAM. Die Partnerschaften könnten den Partnerländern hel-
fen, ihre Wirtschaftssysteme so umzubauen, dass sie nicht 
mehr vom CO2-Grenzausgleich betroffen wären; in diesem 
Fall würde der CBAM als Hebel für die Transformation zu Pa-
ris-kompatiblen Wirtschaftssystemen dienen können. 

Empfehlungen 

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren der EU sollte CBAM 
entwicklungsfreundlich ausgestaltet werden: 

• LDCs sollten vom CBAM ausgenommen werden. 

• Die EU sollte die vom CBAM betroffenen Entwicklungs-
länder gezielt unterstützen, z. B. durch technische und 
finanzielle Unterstützung, Technologietransfer, Kapazi-
tätsaufbau. 

• Die EU sollte Länder mit niedrigen und mittleren Einkom-
men bei der Dekarbonisierung ihrer Wirtschaftssysteme, 
insbesondere der Fertigungsindustrien, unterstützen. 

• Die CBAM-Einnahmen sollten in die Dekarbonisierung der 
Wirtschaftssysteme betroffener Partnerländer sowie in-
ternationale Klimakooperation fließen. 

• Da internationale Zusammenarbeit der Schlüssel zum Er-
folg des CBAM ist, sollte die EU im engen Austausch mit 
ihren Handelspartnern stehen und betroffene Länder bei 
der zukünftigen Gestaltung einbeziehen. 
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